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Militärische Kapitulationsurkunde  vom 8. Mai 1945  (Amtsblatt des 
Kontrollrates in Deutschland, Ergänzungsblatt 1, S. 6) 

1. Wir, die hier Unterzeichneten, die wir im Auftrage der Oberkommandos der Deutschen 
Wehrmacht handeln, übergeben hiermit bedingungslos dem Obersten Befehlshaber der Alliierten 
Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig 

unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

  2. Das Oberkommando der Deutschen Wehrmacht wird unverzüglich allen 
deutschen Land-, See- und Luftstreitkräften und allen unter deutschem Befehl 

stehenden Streitkräften den Befehl geben, die Kampfhandlungen um 23.01 Uhr 
mitteleuropäischer Zeit am 8. Mai 1945 einzustellen, in den Stellungen zu 
verbleiben, die sie in diesem Zeitpunkt innehaben, und sich vollständig zu 
entwaffnen, indem sie ihre Waffen und Ausrüstung den örtlichen alliierten 

Befehlshabern oder den von den Vertretern der obersten alliierten 
Militärführungen bestimmten Offizieren übergeben. Kein Schiff, Seefahrzeug oder 

Flugzeug irgendeiner Art darf zerstört werden, noch dürfen Schiffsrümpfe, 
maschinelle Einrichtungen oder Geräte, Maschinen irgendwelcher Art, Waffen, 

Apparaturen und alle technischen Mittel zur Fortsetzung des Krieges im 
allgemeinen beschädigt werden.

  3. Das Oberkommando der Deutschen Wehrmacht wird unverzüglich den 
zuständigen Befehlshabern alle von dem Obersten Befehlshabern der Alliierten 
Expeditionsstreitkräfte und dem Oberkommando der Roten Armee erlassenen 

zusätzlichen Befehle weitergeben und deren Durchführung sicherstellen.

  4. Die Kapitulationserklärung stellt kein Präjudiz für an ihre Stelle tretende allgemeine 
Kapitulationsbestimmungen dar, die durch die Vereinten Nationen oder in deren Namen 

festgesetzt werden und Deutschland und die Deutsche Wehrmacht als Ganzes betreffen werden.

  



 4



 5

Potsdamer Abkommen  vom 2. August 1945 
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Potsdamer Abkommen  vom 2. August 1945
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Art. 43
Nachdem die gesetzmässige Gewalt tatsächlich in die Hände 
des Besetzenden übergegangen ist, hat dieser alle von ihm 
abhängenden Vorkehrungen zu treffen, um nach 
Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche 
Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und 
zwar, soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter 
Beachtung der Landesgesetze.

Abkommen  betreffend die Gesetze und Gebräuche
des Landkriegs

Abgeschlossen in Den Haag am 18. Oktober 1907
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Proklamation Nr. 1 des Alliierten Kontrollrates
Aufstellung des Kontrollrats 

vom 30. August 1945 

Die Oberbefehlshaber der stehenden Streitkräfte in Deutschland der Vereinigten Staaten 
von Amerika, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien und Nordirland und der Provisorischen Regierung der 
Französischen Republik verkünden hiermit gemeinsam als Mitglieder des Kontrollrats 
folgendes: 
I. Laut Bekanntmachung vom 5. Juni 1945 ist die oberste Regierungsgewalt in bezug 
auf Deutschland von den Regierungen der Vereinigten Staaten von Amerika, der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreiches und der 
Provisorischen Regierung der Französischen Republik übernommen worden. 
II. Kraft der obersten Regierungsgewalt und der Machtbefugnisse, die damit von den 
vier Regierungen übernommen wurden, ist der Kontrollrat eingesetzt und die oberste 
Machtgewalt in Angelegenheiten, die Deutschland als Ganzes angehen, dem Kontrollrat 
übertragen worden. 
III. Alle Militärgesetze, Proklamationen, Befehle, Verordnungen, Bekanntgaben, 
Vorschriften und Direktiven, die von den betreffenden Oberbefehlshabern oder in ihrem 
Namen für ihre Besatzungszonen herausgegeben worden sind, verbleiben auch 
weiterhin in diesen ihren Besatzungszonen in Kraft.
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K a r t e  d e r  B e s a t z u n g s z o n e n  
F r a n k f u r t / M a in  A t l a n t a-S e r v i c e   
B e s a t z u n g s z o n e n ,  1 9 4 5-1 9 4 9   
D r u c k   
4 2  x  5 3 , 5  c m   
H a u s  d e r  G e s c h ic h t e ,  B o n n   
E B-N r . :  1 9 8 7 / 3 / 0 6 1 

13.08.1945
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 Kontrollratsgesetz Nr. 46 über die Auflösung des Staates Preußen 
 vom 25. Februar 1947   (Amtsblatt des Kontrollrats in Deutschland S. 262 )

Der Staat Preußen, der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in 
Deutschland gewesen ist, hat in Wirklichkeit zu bestehen aufgehört. Geleitet von 
dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der 
Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des 
politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern, 
erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz: 
Artikel I. Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten 
Behörden werden hiermit aufgelöst. 
Artikel II. Die Gebiete, die ein Teil des Staates Preußen waren und die 
gegenwärtig der Oberhoheit des Kontrollrats unterstehen, sollen die 
Rechtsstellung von Ländern erhalten oder Ländern einverleibt werden. 
Die Bestimmungen dieses Artikels unterliegen jeder Abänderung und anderen 
Anordnung, welche die Alliierte Kontrollbehörde verfügen oder die zukünftige 
Verfassung festsetzen sollte. 
Artikel III. Staats- und Verwaltungsfunktionen sowie Vermögen und 
Verbindlichkeiten des früheren Staates Preußen sollen auf die beteiligten Länder 
übertragen werden, vorbehaltlich etwaiger Abkommen, die sich als notwendig 
herausstellen sollten und von der Alliierten Kontrollbehörde getroffen werden. 
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  "Frankfurter" Dokumente betreffend die Einberufung einer verfassunggebenden 
Nationalversammlung, die Änderungen der innerdeutschen Landesgrenzen und die 
Leitsätze für ein Besatzungsstatut ("Richtlinien der Militärgouverneure der USA, 
Großbritanniens und Frankreichs an die Ministerpräsidenten der westlichen 
Besatzungszonen")  vom 1. Juli 1948 (von Münch, Dokumente des geteilten Deutschland,  Stuttgart 1976 )

DOKUMENT I.  "Verfassunggebende Versammlung"
In Übereinstimmung mit den Beschlüssen ihrer Regierungen autorisieren die Militärgouverneure der 
amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszone in Deutschland die 
Ministerpräsidenten der Länder ihrer Zonen, eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen, die 
spätestens am 1. September 1948 zusammentreten sollte. Die Abgeordneten zu dieser Versammlung 
werden in jedem der bestehenden Verfahren und Richtlinien ausgewählt, die durch die 
gesetzgebende Körperschaft in jedem dieser Länder angenommen werden. Die Gesamtzahl der 
Abgeordneten zur verfassunggebenden Versammlung wird bestimmt, indem die Gesamtzahl der 
Bevölkerung nach der letzten Volkszählung durch 750 000 oder eine ähnliche, von den 
Ministerpräsidenten vorgeschlagene und von den Militärgouverneuren gebilligte Zahl geteilt wird. Die 
Anzahl der Abgeordneten von jedem Land wird im selben Verhältnis zur Gesamtzahl der Mitglieder 
der verfassunggebenden Versammlung stehen wie seine Bevölkerung zur Gesamtbevölkerung der 
beteiligten Länder.
Die verfassunggebende Versammlung wird eine demokratische Verfassung ausarbeiten, die für 
die beteiligten Länder eine Regierungsform des föderalistischen Typs schafft, die am besten 
geeignet ist, die gegenwärtig zerrissene deutsche Einheit schließlich wieder herzustellen, und 
die Rechte der beteiligten Länder zu schützt, eine angemessene Zentralinstanz schafft, und 
Garantien der individuellen Rechte und Freiheiten enthält.
Wenn die Verfassung in der von der verfassunggebenden Versammlung ausgearbeiteten Form mit 
diesen allgemeinen Grundsätzen nicht im Widerspruch steht, werden die Militärgouverneure ihre 
Vorlage zur Ratifizierung genehmigen. Die verfassunggebende Versammlung wird daraufhin 
aufgelöst. Die Ratifizierung in jedem beteiligten Land erfolgt durch ein Referendum, das eine 
einfache Mehrheit der Abstimmenden in jedem Land erfordert, nach von jedem Land jeweils 
anzunehmenden Regeln und Verfahren.
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DOKUMENT II.
"Ländergrenzen"

Die Ministerpräsidenten sind ersucht, die Grenzen der einzelnen Länder zu überprüfen, um zu 
bestimmen, welche Änderungen sie etwa vorzuschlagen wünschen. Solche Änderungen 
sollten den überlieferten Formen Rechnung tragen und möglichst die Schaffung von Ländern 
vermeiden, die im Vergleich mit den anderen Ländern entweder zu groß oder zu klein sind.
Wenn diese Empfehlungen von den Militärgouverneuren nicht mißbilligt werden, sollten sie 
zur Annahme durch die Bevölkerung der betroffenen Gebiete spätestens zur Zeit der Auswahl 
der Mitglieder der verfassunggebenden Versammlung vorgelegt werden.
Bevor die verfassunggebende Versammlung ihre Arbeiten beendet, werden die 
Ministerpräsidenten die notwendigen Schritte für die Wahl der Landtage derjenigen Länder 
unternehmen, deren Grenzen geändert worden sind, so daß diese Landtage sowie die 
Landtage der Länder, deren Grenzen nicht geändert worden sind, in der Lage sind, die 
Wahlverfahren und Bestimmungen für die Ratifizierung der Verfassung festzusetzen.
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DOKUMENT III.  "Besatzungsstatut"

1. Die Militärgouverneure werden den deutschen Regierungen Befugnisse der Gesetzgebung, 
der Verwaltung und der Rechtsprechung gewähren und sich solche Zuständigkeiten 
vorbehalten, die nötig sind, um die Erfüllung des grundsätzlichen Zwecks der Besatzung 
sicherzustellen. Solche Zuständigkeiten sind diejenigen, welche nötig sind, um die 
Militärgouverneure in die Lage zu versetzen:
a) Deutschlands auswärtige Beziehungen vorläufig wahrzunehmen und zu leiten;
b) das Mindestmaß der notwendigen Kontrollen über den deutschen Außenhandel und über die 
innerpolitischen Richtlinien und Maßnahmen, die den Außenhandel nachteilig beeinflussen 
könnten, auszuüben, um zu gewährleisten, daß die Verpflichtungen, welche die 
Besatzungsmächte in Bezug auf Deutschland eingegangen sind, geachtet werden, und daß die 
für Deutschland verfügbar gemachten Mittel zweckmäßig verwendet werden;
c) vereinbarte oder noch zu vereinbarende Kontrollen, wie z. B. in Bezug auf die Internationale 
Ruhrbehörde, Reparationen, Stand der Industrie, Dekartellisierung, Abrüstung und 
Entmilitarisierung und gewisse Formen wissenschaftlicher Forschung auszuüben;
d) das Ansehen der Besatzungsstreitkräfte zu schützen und sowohl ihre Sicherheit als auch die 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse innerhalb bestimmter, zwischen den Militärgouverneuren 
vereinbarten Grenzen zu gewährleisten;
e) die Beachtung der von ihnen gebilligten Verfassung zu sichern.

"Notstandsvorbehalte und Legislative"
2. Die Militärgouverneure werden die Ausübung ihrer vollen Machtbefugnisse wieder 
aufnehmen, falls ein Notstand die Sicherheit bedroht und um nötigenfalls die Beachtung der 
Verfassungen und des Besatzungsstatuts zu sichern.
3. Die Militärgouverneure werden die obenerwähnten Kontrollen nach folgendem Verfahren 
ausüben:
a) jede Verfassungsänderung ist den Militärgouverneuren zur Genehmigung vorzulegen;



 16

Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)

Präambel
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, seine nationale Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes 

Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das 
Deutsche Volk 

in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden- und 
Württemberg-Hohenzollern, 

um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft 
seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland beschlossen. 

Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, deren mitzuwirken versagt war. 
Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit 

und Freiheit Deutschlands zu vollenden. 
Durch Artikel 4 des Vertrags über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. 

August 1990 erhielt die Präambel folgende Fassung: 
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, 
von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem 

Frieden der Welt zu dienen, 
hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses 

Grundgesetz gegeben. 
Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 

Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit 
Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche 
Volk. 
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I. Die Grundrechte
Art. 1. (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, Verwaltung und 
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. 

Art. 8. (1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder 
Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. 
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz 
oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden. 
Art. 9. (1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu 
bilden. 
(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen 
zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen 
den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. 

Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)
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Art. 18. Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit 
(Artikel 5 Abs. 1), die Lehrfreiheit (Artikel 5 Abs. 3), die Versammlungsfreiheit 
(Artikel 8), die Vereinigungsfreiheit (Artikel 9), das Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnis (Artikel 10), das Eigentum (Artikel 14) oder das Asylrecht 
(Artikel 16 Absatz 2) zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr 
Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. 

Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)

Art. 20. (1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der 
vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
Durch Gesetz vom 24. Juni 1968 wurde folgender Absatz angefügt: 
"(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle 
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist." 
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Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)

Art. 21. (1) Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. 
Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muß demokratischen Grundsätzen 
entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie 

über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft geben.
 (2) Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf 

ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen 
oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu 

gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit 
entscheidet das Bundesverfassungsgericht. 

(3) Das Nähere regeln Bundesgesetze. 

Art.23 Das Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder ...(s. Vorspruch und 
Groß-Berlin).In anderen Teilen Deutschlands ist es nach deren Beitritt in Kraft 

zu setzen.
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Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)

Art. 28. (1) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des 
republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes 

entsprechen. In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus 
allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. In 

Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten. 
(2) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die 
Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach 

Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 
(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grundrechten und den 

Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht. 
Durch Gesetz vom 21. Dezember 1992 wurde nach Absatz 1 Satz 2 folgender Satz eingefügt: "Bei Wahlen in 

Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Massgabe von Recht der Europäischen Gemeinschaft 

wahlberechtigt und wählbar." 
Durch Gesetz vom 20. Oktober 1997 wurde dem Absatz 2 folgender Satz angefügt: "Die Gewährleistung 

der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung." 

Art. 31. Bundesrecht bricht Landesrecht. 
Art. 50. Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und 

Verwaltung des Bundes mit. 
Art. 67. (1) Der Bundestag kann dem Bundeskanzler das Mißtrauen nur dadurch 

aussprechen, daß er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt und 
den Bundespräsidenten ersucht, den Bundeskanzler zu entlassen. Der 

Bundespräsident muß dem Ersuchen entsprechen und den Gewählten ernennen. 
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Grundgesetz vom 23. Mai 1949 (Bundesgesetzblatt  (BGBl. 1949 S. 1)

Art. 79. (1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den 
Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. 

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates. 

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in 
Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in 

den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. 
Art. 83. Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses 

Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt. 
Art. 93. (1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet: 1. über die Auslegung dieses 

Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang der Rechte und Pflichten eines 
obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die durch dieses Grundgesetz oder in der 

Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit eigenen Rechten ausgestattet sind; 2. bei 
Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von 

Bundesrecht oder Landesrecht mit diesem Grundgesetze oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit 
sonstigem Bundesrechte auf Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Drittels 
der Mitglieder des Bundestages; 3. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des 

Bundes und der Länder, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei 
der Ausübung der Bundesaufsicht; 4. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem 

Bunde und den Ländern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht 
ein anderer Rechtsweg gegeben ist; 5. in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgesehenen Fällen.

 
Art. 94. (1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. 
Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes werden je zur Hälfte vom Bundestage und vom 
Bundesrate gewählt. Sie dürfen weder dem Bundestage, dem Bundesrate, der Bundesregierung 

noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. 
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 geändert 
durch Gesetz zur Ergänzung der Verfassung vom 26. September 1955 (GBl. I S. 653)  Gesetz über die Auflösung 

der Länderkammer vom 8. Dezember 1958 (GBl. I S. 867)   Gesetz über die Bildung des Staatsrates vom 12. 
September 1960 (GBl. I S. 505) 

aufgehoben durch 
Verfassung der DDR vom 6. April 1968 (GBl. I. S. 199) 

Präambel
Von dem Willen erfüllt, die Freiheit und die Rechte des Menschen zu verbürgen, das 

Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem 
gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und den 

Frieden zu sichern, hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben. 
A. Grundlagen der Staatsgewalt

Art. 1. Deutschland ist eine unteilbare demokratische Republik; sie baut sich auf den deutschen 
Ländern auf. 

Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für den Bestand und die Entwicklung des 
deutschen Volkes in seiner Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen Angelegenheiten werden 

von den Ländern selbständig entschieden. 
Die Entscheidungen der Republik werden grundsätzlich von den Ländern ausgeführt. 

Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit. 
Art. 2. Die Farben der Deutschen Demokratischen Republik sind Schwarz-Rot-Gold. Die 

Hauptstadt der Republik ist Berlin. 
Art. 3. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 

Jeder Bürger hat das Recht und die Pflicht zur Mitgestaltung in seiner Gemeinde, seinem Kreise, 
seinem Lande und in der Deutschen Demokratischen Republik. 

Das Mitbestimmungsrecht der Bürger wird wahrgenommen durch: Teilnahme an Volksbegehren 
und Volksentscheidungen; Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts; Übernahme 

öffentlicher Ämter in Verwaltung und Rechtsprechung. 
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 

Art. 6. Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleichberechtigt. Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen 
und Organisationen, Mordhetze gegen demokratische Politiker, Bekundung von Glaubens-, Rassen-, 

Völkerhaß, militaristische Propaganda sowie Kriegshetze und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen 
die Gleichberechtigung richten, sind Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches. Ausübung 

demokratischer Rechte im Sinne der Verfassung ist keine Boykotthetze. 

Art. 15. Die Arbeitskraft wird vom Staat geschützt. 
Das Recht auf Arbeit wird verbürgt. Der Staat sichert durch Wirtschaftslenkung jedem 
Bürger Arbeit und Lebensunterhalt. Soweit dem Bürger angemessene Arbeitsgelegenheit 

nicht nachgewiesen werden kann, wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt.
Art. 19. Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit entsprechen; 

sie muß allen ein menschenwürdiges Dasein sichern. 
Die Wirtschaft hat dem Wohle des ganzen Volkes und der Deckung seines Bedarfs zu dienen; sie hat 

jedermann einen seiner Leistung entsprechenden Anteil an dem Ergebnis der Produktion zu sichern. 
Im Rahmen dieser Aufgaben und Ziele ist die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen gewährleistet. 

Art. 24. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl nicht zuwiderlaufen. 
Der Mißbrauch des Eigentums durch Begründung wirtschaftlicher Machtstellung zum Schaden des 

Gemeinwohls hat die entschädigungslose Enteignung und Überführung in das Eigentum des Volkes 
zur Folge. 

Art. 50. Höchstes Organ der Republik ist die Volkskammer. 
Art. 51. Die Volkskammer besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes. Die Abgeordneten 

werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl nach den Grundsätzen des 
Verhältniswahlrechtes auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 

Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an 
Aufträge nicht gebunden. 

Art. 71. Zur Vertretung der deutschen Länder wird eine Länderkammer gebildet. In der Länderkammer 
hat jedes Land für je 500000 Einwohner einen Abgeordneten. Jedes Land hat mindestens einen 

Abgeordneten. 
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 

Art. 92. Die stärkste Fraktion der Volkskammer benennt den Ministerpräsidenten; er bildet die 
Regierung.

Art. 95. Die Tätigkeit der Regierung in ihrer Gesamtheit endet mit der Annahme eines 
Mißtrauensantrages durch die Volkskammer. 

Der Mißtrauensantrag kommt nur zur Abstimmung, wenn gleichzeitig mit ihm der neue 
Ministerpräsident und die von ihm zu befolgenden Grundsätze der Politik vorgeschlagen 

werden. Über den Mißtrauensantrag und diese Vorschläge wird in ein und derselben 
Abstimmungshandlung entschieden. 

Art. 120. Abgaben und Steuern dürfen nur auf Grund gesetzlicher Regelung erhoben werden. 
Vermögens-, Einkommen- und Verbrauchssteuern sind in einem angemessenen Verhältnis zueinander zu 

halten und nach sozialen Gesichtspunkten zu staffeln. 
Durch eine starke Staffelung der Erbschaftssteuer soll die Bildung volksschädlicher 

Vermögenshäufung verhindert werden.
Art. 144. Alle Bestimmungen dieser Verfassung sind unmittelbar geltendes Recht. Entgegenstehende 

Bestimmungen sind aufgehoben. Die an ihre Stelle tretenden, zur Durchführung der Verfassung 
erforderlichen Bestimmungen werden gleichzeitig mit der Verfassung in Kraft gesetzt. Weitergeltende 

Gesetze sind im Sinne dieser Verfassung auszulegen. 
Die verfassungsmäßigen Freiheiten und Rechte können nicht den Bestimmungen 

entgegengehalten werden, die ergangen sind und noch ergehen werden, um den 
Nationalsozialismus und Militarismus zu überwinden und das von ihnen verschuldete Unrecht 

wiedergutzumachen.
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. 
April 1968 in der Fassung vom 7. Oktober 1974

In Fortsetzung der revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse und gestützt auf die 
Befreiung vom Faschismus hat das Volk der Deutschen Demokratischen Republik in 

Übereinstimmung mit den Prozessen der geschichtlichen Entwicklung unserer Epoche sein Recht 
auf sozial-ökonomische, staatliche und nationale Selbstbestimmung verwirklicht und gestaltet die 

entwickelte sozialistische Gesellschaft. 
Erfüllt von dem Willen, seine Geschicke frei zu bestimmen, unbeirrt auch weiter den Weg des 

Sozialismus und Kommunismus, des Friedens, der Demokratie und Völkerfreundschaft zu 
gehen, hat sich das Volk der Deutschen Demokratischen Republik diese sozialistische 

Verfassung gegeben.

Art. 1. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. 
Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der 

Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei. 
Art. 2. (1) Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik wird von den 
Werktätigen in Stadt und Land ausgeübt. Der Mensch steht im Mittelpunkt aller Bemühungen 
der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates. Die weitere Erhöhung des materiellen und 

kulturellen Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos der 
sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität ist die entscheidende Aufgabe der 

entwickelten sozialistischen Gesellschaft. 
(2) Das feste Bündnis der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, den 

Angehörigen der Intelligenz und den anderen Schichten des Volkes, das sozialistische 
Eigentum an Produktionsmitteln, die Planung und Leitung der gesellschaftlichen Entwicklung 

nach den fortgeschrittensten Erkenntnissen der Wissenschaft bilden unantastbare Grundlagen 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung. 

(3) Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ist für immer beseitigt. Was des Volkes 
Hände schaffen, ist des Volkes eigen. Das sozialistische Prinzip »Jeder nach seinen 

Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung« wird verwirklicht. 
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Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. 
April 1968 in der Fassung vom 7. Oktober 1974

Art. 3. (1) Das Bündnis aller Kräfte des Volkes findet in der Nationalen Front der Deutschen 
Demokratischen Republik seinen organisierten Ausdruck. 

(2) In der Nationalen Front des demokratischen Deutschland vereinigen die Parteien und 
Massenorganisationen alle Kräfte des Volkes zum gemeinsamen Handeln für die Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft. Dadurch verwirklichen sie das Zusammenleben aller Bürger in der 

sozialistischen Gemeinschaft nach dem Grundsatz, daß jeder Verantwortung für das Ganze trägt. 
Art. 48. (1) Die Volkskammer ist das oberste staatliche Machtorgan der Deutschen 

Demokratischen Republik. Sie entscheidet in ihren Plenarsitzungen über die Grundfragen 
der Staatspolitik. 

(2) Die Volkskammer ist das einzige verfassungs- und gesetzgebende Organ in der 
Deutschen Demokratischen Republik. Niemand kann ihre Rechte einschränken. 

Die Volkskammer verwirklicht in ihrer Tätigkeit den Grundsatz der Einheit von Beschlußfassung und 
Durchführung. 

Art. 50. Die Volkskammer wählt den Vorsitzenden und die Mitglieder des Staatsrates, den Vorsitzenden 
und die Mitglieder des Ministerrates, den Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates, den 
Präsidenten und die Richter des Obersten Gerichts und den Generalstaatsanwalt. Sie können 

jederzeit von der Volkskammer abberufen werden. 

Art. 90. (1) Die Rechtspflege dient der Durchführung der sozialistischen Gesetzlichkeit, dem 
Schutz und der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Staats- 

und Gesellschaftsordnung. Sie schützt die Freiheit, das friedliche Leben, die Rechte und 
die Würde der Menschen. 

Art. 94. (1) Richter kann nur sein, wer dem Volk und seinem sozialistischen Staat treu 
ergeben ist und über ein hohes Maß an Wissen und Lebenserfahrung, an menschlicher 

Reife und Charakterfestigkeit verfügt. 
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Vertrag   zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bundesrepublik Deutschland   über die Herstellung der Einheit Deutschlands 

-Einigungsvertrag-   vom 31. August 1990
Artikel 1. Länder. (1) Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen 
Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. 
Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik Deutschland. Für die Bildung 
und die Grenzen dieser Länder untereinander sind die Bestimmungen des 
Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern in der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 22. Juli 1990 - Ländereinführungsgesetz - (GBl. I Nr. 51 S. 955) gemäß Anlage II 
maßgebend.
(2) Die 23 Bezirke von Berlin bilden das Land Berlin.
Artikel 2. Hauptstadt, Tag der Deutschen Einheit. (1) Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. 
Die Frage des Sitzes von Parlament und Regierung wird nach der Herstellung der Einheit 
Deutschlands entschieden.
(2) Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag.
Artikel 4. Beitrittsbedingte Änderungen des Grundgesetzes. Das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel wird wie folgt gefaßt:
„Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen,
    von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 
dienen; hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.
    Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen haben in freier Selbstbestimmung die Einheit 
und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk."
2. Artikel 23 wird aufgehoben.
3. Artikel 51 Abs. 2 des Grundgesetzes wird wie folgt gefaßt:
„(2) Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, 
Länder mit mehr als sechs Millionen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs 
Stimmen."  
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Vertrag   zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Bundesrepublik Deutschland   über die Herstellung der Einheit Deutschlands 

-Einigungsvertrag-    vom 31. August 1990 

Artikel 5. Künftige Verfassungsänderungen. Die Regierungen der beiden Vertragsparteien 
empfehlen den gesetzgebenden Körperschaften des vereinten Deutschlands, sich innerhalb 
von zwei Jahren mit den im Zusammenhang mit der deutschen Einigung aufgeworfenen 
Fragen zur Änderung oder Ergänzung des Grundgesetzes zu befassen, insbesondere
- in bezug auf das Verhältnis zwischen Bund und Ländern entsprechend dem Gemeinsamen 
Beschluß der Ministerpräsidenten vom 5. Juli 1990,
- in bezug auf die Möglichkeit einer Neugliederung für den Raum Berlin/Brandenburg 
abweichend von den Vorschriften des Artikels 29 des Grundgesetzes durch Vereinbarung der 
beteiligten Länder;
- mit den Überlegungen zur Aufnahme von Staatszielbestimmungen in das Grundgesetz sowie
- mit der Frage der Anwendung des Artikels 146 des Grundgesetzes und in deren Rahmen 
einer Volksabstimmung. 

(Art. 146 GG: Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine 
Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen 
worden ist.)
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Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
vom 12. September 1990

Die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische Republik, die Französische Republik, das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die 
Vereinigten Staaten von Amerika - in dem Bewußtsein, daß ihre Völker seit 1945 miteinander in Frieden leben, 
eingedenk der jüngsten historischen Veränderungen in Europa, die es ermöglichen, die Spaltung des 
Kontinents zu überwinden, 
......
 

Artikel 1
(1) Das vereinte Deutschland wird die Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen 
Demokratischen Republik und ganz Berlins umfassen. Seine Außengrenzen werden die Grenzen 
der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland sein und werden 
am Tage des Inkrafttretens dieses Vertrags endgültig sein. Die Bestätigung des endgültigen 
Charakters der Grenzen des vereinten Deutschland ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Friedensordnung in Europa. 
(2) Das vereinte Deutschland und die Republik Polen bestätigen die zwischen ihnen bestehende 
Grenze in einem völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. 
(3) Das vereinte Deutschland hat keinerlei Gebietsansprüche gegen andere Staaten und wird 
solche auch nicht in Zukunft erheben. 
(4) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik werden 
sicherstellen, daß die Verfassung des vereinten Deutschland keinerlei Bestimmungen enthalten wird, die mit 
diesen Prinzipien unvereinbar sind. Dies gilt dementsprechend für die Bestimmungen, die in der Präambel und 
in den Artikeln 23 Satz 2 und 146 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland niedergelegt sind. 
(5) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen die 
entsprechenden Verpflichtungen und Erklärungen der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik förmlich entgegen und erklären, daß mit deren Verwirklichung der 
endgültige Charakter der Grenzen des vereinten Deutschland bestätigt wird.
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Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
vom 12. September 1990

Artikel 2
Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihre 
Erklärungen, daß von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird. Nach der Verfassung des vereinten Deutschland sind 
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu 
stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, verfassungswidrig und strafbar. Die Regierungen der 
Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik erklären, daß das vereinte Deutschland keine 
seiner Waffen jemals einsetzen wird, es sei denn in Übereinstimmung mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten 
Nationen.

 
Artikel 3

(1) Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik bekräftigen ihren 
Verzicht auf Herstellung und Besitz von und auf Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische Waffen. Sie 
erklären, daß auch das vereinte Deutschland sich an diese Verpflichtungen halten wird. Insbesondere gelten die Rechte 
und Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen vom 1 .Juli 1968 für das vereinte 
Deutschland fort. 
(2) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat in vollem Einvernehmen mit der Regierung der Deutschen 
Demokratischen Republik am 30. August 1990 in Wien bei den Verhandlungen über Konventionelle Streitkräfte in Europa 
folgende Erklärung abgegeben: 
"Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, die Streitkräfte des vereinten Deutschland innerhalb von 
drei bis vier Jahren auf eine Personalstärke von 370000 Mann (Land-, Luft- und Seestreitkräfte) zu reduzieren. Diese 
Reduzierung soll mit dem Inkrafttreten des ersten KSE-Vertrags beginnen. Im Rahmen dieser Gesamtobergrenze werden 
nicht mehr als 345 000 Mann den Land- und Luftstreitkräften angehören, die gemäß vereinbartem Mandat allein 
Gegenstand der Verhandlungen über konventionelle Streitkräfte in Europa sind. Die Bundesregierung sieht in ihrer 
Verpflichtung zur Reduzierung von Land- und Luftstreitkräften einen bedeutsamen deutschen Beitrag zur Reduzierung der 
konventionellen Streitkräfte in Europa. Sie geht davon aus, daß in Folgeverhandlungen auch die anderen 
Verhandlungsteilnehmer ihren Beitrag zur Festigung von Sicherheit und Stabilität in Europa, einschließlich Maßnahmen zur 
Begrenzung der Personalstärken, leisten werden." 
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat sich dieser Erklärung ausdrücklich angeschlossen. 
(3) Die Regierungen der Französischen Republik, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Vereinigten Staaten von Amerika nehmen diese Erklärungen der Regierungen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Kenntnis.
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Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
vom 12. September 1990

Artikel 5
...
(3) Nach dem Abschluß des Abzugs der sowjetischen Streitkräfte vom Gebiet 
der heutigen Deutschen Demokratischen Republik und Berlins können in 
diesem Teil Deutschlands auch deutsche Streitkräfteverbände stationiert 
werden, die in gleicher Weise militärischen Bündnisstrukturen zugeordnet sind 
wie diejenigen auf dem übrigen deutschen Hoheitsgebiet, allerdings ohne 
Kernwaffenträger. Darunter fallen nicht konventionelle Waffensysteme, die 
neben konventioneller andere Einsatzfähigkeiten haben können, die jedoch in 
diesem Teil Deutschlands für eine konventionelle Rolle ausgerüstet und nur 
dafür vorgesehen sind. Ausländische Streitkräfte und Atomwaffen oder deren 
Träger werden in diesem Teil Deutschlands weder stationiert noch dorthin 
verlegt
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Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
vom 12. September 1990

Artikel 6
Das Recht des vereinten Deutschland, Bündnissen mit allen sich daraus 
ergebenden Rechten und Pflichten anzugehören, wird von diesem Vertrag 
nicht berührt. 

Artikel 7
(1) Die Französische Republik, das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordirland, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und die Vereinigten 
Staaten von Amerika beenden hiermit ihre Rechte und Verantwortlichkeiten in 
bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes. Als Ergebnis werden die 
entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, 
Beschlüsse und Praktiken beendet und alle entsprechenden Einrichtungen der 
Vier Mächte aufgelöst. 
(2) Das vereinte Deutschland hat demgemäß volle Souveränität über seine 
inneren und äußeren Angelegenheiten.
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Bekanntmachung einer Erklärung der Außenminister Frankreichs, der Sowjetunion, des Vereinigten 
Königreichs und der Vereinigten Staaten im Zusammenhang mit dem in Moskau am 12. September 

1990 unterzeichneten Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland 
vom 2. Oktober 1990

Erklärung 
zur Aussetzung der Wirksamkeit der Vier-Mächte-Rechte und -Verantwortlichkeiten

Die Regierungen der Französischen Republik, der Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland und der 
Vereinigten Staaten von Amerika, vertreten durch ihre Außenminister, die am 1. Oktober 
1990 in New York zusammengetroffen sind, unter Berücksichtigung des am 12. 
September 1990 in Moskau unterzeichneten Vertrags über die abschließende Regelung 
in bezug auf Deutschland, der die Beendigung ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten in 
bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes festlegt, erklären, daß die Wirksamkeit 
ihrer Rechte und Verantwortlichkeiten in bezug auf Berlin und Deutschland als 
Ganzes mit Wirkung vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands bis zum 
Inkrafttreten des Vertrags über die abschließende Regelung in bezug auf 
Deutschland ausgesetzt wird. Als Ergebnis werden die Wirksamkeit der 
entsprechenden, damit zusammenhängenden vierseitigen Vereinbarungen, Beschlüsse 
und Praktiken und die Tätigkeit aller entsprechenden Einrichtungen der Vier Mächte ab 
dem Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands ebenfalls ausgesetzt. Die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch ihren Außenminister, und die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik, vertreten durch ihren Minister für Bildung und 
Wissenschaft, nehmen diese Erklärung zur Kenntnis.
Für die Regierung der Französischen Republik   Roland Dumas 
Für die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken   E. Schewardnadse 
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland   Douglas 
Hurd 
Für die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika   James Baker 
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland   Hans-Dietrich Genscher 
Für die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik   Hans-Joachim Meyer
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Wappen der Bundesrepublik Deutschland (vgl. Art. 22 GG)
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